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Die Indisziplinfälle im französischen
Heere.

(Schluss.)

Was den Fall des General Tour-
nier, oder vielmehr denjenigen Véron-
T r i b o u 11 i e r betrifft, so hatte den Darstellungen

der französischen Presse zufolge der
Präsident der französischen Friedensliga, Pardoux,
in einem .Rundschreiben, das in mehreren Exemplaren

auch an den Offiziersklub von Clermont-
Ferrand ging, u. a. auch den Text eines an den

Ministerpräsidenten Combes anlässlich seiner

Doppelwahl in den Senat gerichteten
Glückwunschtelegramms abdrucken lassen. Der

Artillerie-Leutnant Véron war darüber entrüstet,
sodass er nicht nur eine für Combes nicht
gerade schmeichelhafte Bemerkung auf eines

der Exemplare schrieb, sondern auch in dem

Beschwerdebuch Einspruch gegen das Verfahren
des Hauptmanns Triboullier erhob, der als

Leiter des Klubs die Einführung eines

derartigen Schriftstückes zugunsten .eines
glückwunschbedürftigen Politikers" in den „Cercle des

officiers" gestattet oder gar veranlasst habe.

Der Hauptmann stellte letzteres in Abrede und

fügte hinzu, es sei Sache des Leutnants gewesen,
sich zuerst an ihn zu wenden. Der Streit wurde

dadurch nur noch mehr verschärft und die

Mitglieder des Klubs nahmen für oder wider Véron

Partei. Der kommandierende General Tournier,
von dem Vorgang unterrichtet, befahl eine

Untersuchung durch einen seiner Generalstabsoffiziere,
worauf er dem Hauptmann Triboullier einen

Verweis erteilte. Sieben Offiziere, Freunde des

Hauptmanns, wandten sich nun klageführend an

einige radikale Deputierte, die dem Kriegsminister

General André solange zusetzten, bis er dem

General Tournier befahl, den Verweis gegen
Hauptmann Triboullier zurückzunehmen und eine

Strafversetzung Vérons zu beantragen. Da sich

General Tournier natürlich nicht zu einem solchen

demütigenden Akt herbeilassen konnte, so erteilte
der Kriegsminister nun seinerseits ihm für den

Vorfall einen Verweis, worauf der General um
Enthebung von seinem Kommando einkam. Der

Kriegsminister aber entsprach dem Begehren nicht
ohne weiteres. Zuerst enthob er ihn seines
Kommandos als Korpskommandeur, ernannte ihn statt
dessen zum Kommandanten der 36. Division und

stellte ihn dann als solchen zur Disposition!
Dies war ein Akt der Degradation, der in
andern Heeren ganz unmöglich wäre und den alier-
verderblichsten Einfluss auf die moralische
Tüchtigkeit der französischen Generalität und des

ganzen Offizierskorps ausüben muss. Dieses Handeln

lag in der Machtvollkommenheit des

französischen Kriegsministers ; es wäre für die Armee
sehr zu wünschen, dass solcher Gebrauch der

Macht nicht mehr vorkäme.

Während der Vorgang in der Ecole polytechnique,

wenn auch symptomatisch für den

einreissenden Geist der Unbotmässigkeit im
französischen Heere, doch mehr den Charakter einer
schülerhaften Widersetzlichkeit ohne politische

Färbung trug, Hess der Fall in Clermont-Ferrand
die schroffe Spaltung erkennen, die innerhalb des

französischen Offizierskorps herrscht und in dem

Gegensatz zwischen dem alten Geist militärischer
Zucht und Ordnung und politischem Strebertum

zum deutlichen Ausdruck gelangt und zugleich

zeigt, wie die dadurch erzeugten Friktionen
immer mehr die Grundsäulen der Kriegstüchtigkeit

anfressen. Hüben und drüben beteiligen


	...

